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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.11.1978 

Geschäftszahl 

0018/78 

Rechtssatz 

§ 39 Abs 1 und 2 VermG räumt zumindest der Person, der für einen bestimmten Plan die Bescheinigung 
ausgestellt wurde, nicht einem Rechtsanspruch auf Erteilung einer Zweitausfertigung der Bescheinigung für den 
betreffenden Plan ein. 


